
STADT BECKUM 

Bekanntmachung 

Gremium: Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

Datum: Mittwoch, 31.01.2024 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ort: Aula der Antoniusschule, Antoniusstraße 5 – 7, 59269 Beckum 

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung 

herzlich eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2 Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

14.12.2023 – öffentlicher Teil – 

3 Bericht der Verwaltung 

4 Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen 

auf die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2024/2025 

5 Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und 

Denkmalschutz 

 Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und 

Denkmalschutz 

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1 Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

14.12.2023 – nicht öffentlicher Teil – 

2 Bericht der Verwaltung 

3 Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Beckum, den 18.01.2024 gezeichnet 

Burkhard Dierkes 

Vorsitz 



STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0023 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf 

die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2024/2025 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen:  

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

31.01.2024 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

06.02.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2024/2025 wird auf 22 festgelegt. 

Im Schuljahr 2024/2025 werden im Rahmen der Kommunalen Klassenrichtzahl an den 

Grundschulen im Stadtgebiet Beckum nach dem vorläufigen Anmeldestand die Eingangs-

klassen wie folgt eingerichtet: 

Schule Vorläufige Anzahl der 

Eingangsklassen 

Städtische Grundschule Mitte  4 

Martinschule  3 

Grundschulverbund Sonnenschule: 

Standort Beckum 

Standort Vellern  

 

 6 

 3 

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule  3 

Roncallischule  2 

Anmeldungen gesamt   

Noch ausstehende Anmeldungen  

Grundschulen gesamt  21 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Kosten für die 

Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes im Rahmen der Schulbudgets. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  
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Erläuterungen: 

Gemäß § 46 Absatz 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 

SchulG NRW) und § 6 a Ausführungsverordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG NRW sind die 

Kommunen dazu verpflichtet, bis zum 15.01. eines jeden Jahres die Kommunale Klassen-

richtzahl für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die Verteilung der Eingangsklas-

sen der Grundschulen festzulegen. Aufgrund ausstehender rechtlicher Klarstellungen des 

Ministeriums für Schule und Bildung wurde in diesem Jahr eine Fristverlängerung vorge-

nommen. 

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die  

Kommunale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. 

Mit der Kommunalen Klassenrichtzahl wird die im Gebiet eines Schulträgers maximal 

mögliche Anzahl an Eingangsklassen in den Grundschulen festgelegt. Die Kommunale 

Klassenrichtzahl ist ein rechnerischer Wert, der sich aus der Division der Anzahl der  

voraussichtlichen Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen der Grundschulen 

durch die Zahl 23 ergibt. Dabei gelten alle Klassen, die von neu eingeschulten Kindern 

besucht werden, als Eingangsklassen. 

Für die Klassenbildung einer Schule gelten folgende Richtwerte: 

• Bis zu 29 Schülerinnen und Schüler............................................................................... 1 Klasse, 

• 30 bis 56 Schülerinnen und Schüler ............................................................................ 2 Klassen, 

• 57 bis 81 Schülerinnen und Schüler ............................................................................ 3 Klassen, 

• 82 bis 104 Schülerinnen und Schüler .......................................................................... 4 Klassen, 

• 105 bis 125 Schülerinnen und Schüler ....................................................................... 5 Klassen, 

• 126 bis 150 Schülerinnen und Schüler ........................................................................ 6 Klassen 

• 151 bis 175 Schülerinnen und Schüler ........................................................................ 7 Klassen 

• 176 bis 200 Schülerinnen und Schüler ........................................................................ 8 Klassen 

• 201 bis 225 Schülerinnen und Schüler ....................................................................... 9 Klassen. 

Die Bildung von Klassen mit weniger als 15 und mehr als 29 Schülerinnen und Schülern 

ist unzulässig. 

Das Anmeldeverfahren für die Grundschulen der Stadt Beckum fand in der Zeit vom 06.11. 

bis 09.11.2023 statt. Für das Schuljahr 2024/2025 wurden bislang 354 Schülerinnen und 

Schüler angemeldet. 9 schulpflichtig werdende Kinder wurden noch nicht an einer Schule 

angemeldet. Nach aktuellem Stand werden zum Schuljahr 2024/2025 363 Kinder neu ein-

geschult. 

Bei der Berechnung der Kommunalen Klassenrichtzahl wird zu den schulpflichtig werden-

den Kindern die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den jahrgangsübergreifenden 

Lerngruppen des Grundschulverbundes Sonnenschule hinzugerechnet. Dies sind die 

Schülerinnen und Schüler der künftigen Jahrgänge 2 bis 4 am Standort Vellern und die 

künftigen Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 2 des Standortes Beckum. Insgesamt 

werden zusätzlich zu den neu angemeldeten Kindern 112 Schülerinnen und Schüler den 

Eingangsklassen des Grundschulverbunds Sonnenschule hinzugerechnet. 
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Gemäß einer Handreichung des Ministeriums für Schule und Bildung vom 11.12.2023, die 

der Verwaltung seit dem 10.01.2024 vorliegt, können auch die Schülerinnen und Schüler, 

die in den Eingangsklassen verbleiben, weil sie die Klasse wiederholen, berücksichtigt wer-

den. Dies sind laut aktueller Mitteilung der Grundschulen insgesamt 29 Schülerinnen und 

Schüler. 

Die Kommunale Klassenrichtzahl für die Stadt Beckum für das Schuljahr 2024/2025  

berechnet sich damit wie folgt: 

Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen .............................................. 504/23 = 21,91. 

Das Ergebnis wird kaufmännisch gerundet. Damit ergibt sich eine Kommunale Klassen-

richtzahl von 22. 

Im Schuljahr 2024/2025 dürfen rechnerisch maximal 22 Eingangsklassen gebildet werden. 

Die Anzahl der Eingangsklassen darf diesen Wert nicht überschreiten, aber unterschreiten. 

Die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen richtet sich nach dem tatsächlichen Anmel-

deverhalten. 

Die vorläufige Anmeldesituation ist in der Anlage zur Vorlage dargestellt. 

An der Grundschule Mitte, der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und der Roncalli-

schule ist die Einrichtung der Eingangsklassen entsprechend der Anmeldungen möglich. 

An der Martinschule wurden 90 Kinder angemeldet. 7 Schülerinnen und Schüler, die be-

reits eingeschult sind und voraussichtlich die 1. Klasse wiederholen werden, verbleiben in 

den Eingangsklassen. Nach dem Anmeldestand wären 4 Eingangsklassen erforderlich. Für 

die Bildung von 3 Eingangsklassen liegt damit ein Anmeldeüberhang von derzeit 16 Kin-

dern vor, sodass für die Martinschule ein Aufnahmeverfahren durchzuführen ist und zum 

jetzigen Stand 16 Kinder eine Ablehnung erhalten müssen. Das Aufnahmeverfahren er-

folgt nach einheitlichen Kriterien, die mit der Schulleiterin und der Schulaufsicht abge-

stimmt werden. Kinder katholischen Bekenntnisses werden dabei bevorzugt aufgenom-

men, da es sich bei der Martinschule nach der Schulart um eine katholische Grundschule 

handelt. 

Für den Grundschulverbund Sonnenschule ist derzeit von 193 Schülerinnen und Schülern 

für die Eingangsklassen auszugehen. Rechnerisch ist damit die Bildung von insgesamt 

8 Eingangsklassen nach den Klassenbildungswerten möglich. Es ist aber davon auszuge-

hen, dass unter anderem durch die Ablehnungen an der Martinschule weitere Kinder am 

Grundschulverbund Sonnenschule angemeldet werden, sodass 9 Eingangsklassen (3 jahr-

gangsübergreifende Lerngruppen am Standort Vellern, 6 jahrgangsübergreifende Lern-

gruppen am Standort Beckum) eingerichtet werden sollen. 

Für die noch ausstehenden 9 Anmeldungen und die zu erwartenden Ablehnungen an der 

Martinschule stehen ausreichend freie Kapazitäten an der Grundschule Mitte, dem Grund-

schulverbund Sonnenschule, der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und der Roncalli-

schule zur Verfügung. 

Nach dem vorläufigen Anmeldestand ist im Stadtgebiet die Bildung von insgesamt 21 Ein-

gangsklassen vorgesehen. 

Die Anmeldesituation und die vorgeschlagene Vorgehensweise zur Bildung der Eingangs-

klassen wurde mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen abgestimmt. 
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Die Beantragung einer Zügigkeitserhöhung für die Martinschule und den Standort 

Beckum des Grundschulverbundes Sonnenschule, wie mit Beschluss des Rates vom 

27.04.2023 festgelegt, ist nach Mitteilung der Bezirksregierung Münster nicht erforderlich. 

Die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen an den Grundschulen einer Kommune 

ergibt sich aus der Kommunalen Klassenrichtzahl. Der Schulträger entscheidet innerhalb 

der festgelegten Kommunalen Klassenrichtzahl über die Verteilung der Eingangsklassen 

auf die Grundschulen. Die Bildung von jeweils 3 Eingangsklassen an der Martinschule und 

dem Standort Beckum des Grundschulverbundes Sonnenschule entspricht dem Beschluss 

des Rates der Stadt Beckum vom 27.04.2023.  

Anlage(n): 

Übersicht über die vorläufigen Zahlen zu den Grundschulanmeldungen zum Schul-

jahr 2024/2025 

 



              Anlage zur Vorlage 2024/0023 
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Fachdienst Schule und Sport 11.01.2024

2 3 4 5 6 7

87 5 92 4 4

90 7 97 4 3 maximal 81 SuS für 3 Eingangsklassen, 

Aufnahmeverfahren erforderlich

71 10 81 8 9 zusätzlich 112 SuS im 

jahrgangsübergreifenden Lernen

55 jahrgrangsübergreifendes Lernen 

Jahrgänge 1 und 2

16 jahrgrangsübergreifendes Lernen 

Jahrgänge 1 bis 4

60 5 65 3 3

46 2 48 2 2

354 29 383 21 21

9

363

112

29

504

504 /23 21,91

Schule vorausichtliche 

Anzahl in 

Eingangsklassen 

verbleibender SuS

in Eingangsklassen verbleibende SuS 

(Wiederholer/Wiederholerinnen) s. Spalte 3

Übersicht über die vorläufigen Zahlen zu den Grundschulanmeldungen zum Schuljahr 2024/25

Berechnung der Kommunalen Klassenrichtzahl

Bemerkungen

SuS in Eingangsklassen gesamt

Städtische Grundschule Mitte

Martinschule

Grundschulverbund Sonnenschule*

Bestands-SuS im jahrgangsübergreifenden 

Unterricht GV Sonnenschule

* Grundschulverbund Sonnenschule  insgesamt 193 SuS in Eingangsklassen = rechnerisch 8 Eingangsklassen möglich nach Klassenbildungswerten; ab 201 SuS 9 Eingangsklassen

Roncallischule

gesamt

zu erwartende Anmeldungen gesamt

mögliche Bildung 

Eingangsklassen 

vorläufige 

Anmeldungen/  SuS in 

Eingangsklassen

Standort Beckum

Standort Vellern 

noch fehlende Anmeldungen

1

Fr.-v.-Bodelschwing-Schule

nach aktuellem 

Anmeldeverhalten 

erforderliche 

Anzahl 

Eingangsklassen

voraussichtliche 

Anzahl SuS in 

Eingangsklassen 

gesamt (Spalte 2+3)
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STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0025/1 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung 

und Denkmalschutz – Zuschuss zu den Geschäftsausgaben der Stadtschulpflegschaft 

– Antrag der Stadtschulpflegschaft vom 23.01.2024 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

31.01.2024 Beratung 

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss 

27.02.2024 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

07.03.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Stadtschulpflegschaft wird zur Deckung entstehender Ausgaben im Rahmen ihrer 

Aufgaben ein jährlicher Zuschuss von 2.000 Euro gewährt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Aufwendungen in Höhe von jährlich maximal 2.000 Euro. 

Finanzierung 

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden bei dem Produktkonto 030101.531858/731858 

– Zuschuss an Stadtschulpflegschaft – bereitgestellt.  

Erläuterungen: 

Mit Schreiben vom 23.01.2024 (siehe Anlage zur Vorlage) beantragt die Stadtschulpfleg-

schaft die Bereitstellung eines jährlichen Budgets zur Deckung eventueller Ausgaben ana-

log des Zuschusses für den Jugendamtselternbeirat (JAEB). 

Aus Sicht der Verwaltung ist das Anliegen berechtigt. Die Stadtschulpflegschaft ist durch 

Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom 19.10.2023 beratend im Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss vertreten und vertritt dort die Belange der Elternschaft der schulpflichti-

gen Kinder in den Schulen der Stadt Beckum. 

Analog der Mittelbereitstellung für den Jugendamtselternbeirat soll ein Betrag von jähr-

lich 2.000 Euro als Zuschuss für die Stadtschulpflegschaft über die Änderungsliste in den 

Haushaltsplanentwurf 2024 aufgenommen werden. 

Die der Stadtschulpflegschaft im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben entstandenen  

Kosten sollen auf Antrag durch Vorlage entsprechender Belege erstattet werden.  
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Anlage(n): 

Antrag der Stadtschulpflegschaft 

 



Stadtschulpflegschaft Beckum 
 

Vorsitzende: Stephanie Hösch, Lippweg 143, 59269 Beckum 
 01520 / 2013585 
 

 

 

 

 

Beckum, 23.01.2024 

 

 

Antrag auf jährliches Budget für die  Stadtschulpflegschaft Beckum 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadtschulpflegschaft Beckum generiert keine eigenen Einnahmen durch 
Mitgliedsbeiträge o. ä. 

Daher beantragen wir, für die Stadtschulpflegschaft Beckum ein jährliches Budget – analog 
des JAEB – im Haushalt der Stadt Beckum vorzusehen, um eventuelle Ausgaben der 
Stadtschulpflegschaft zu decken. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stephanie Hösch 

Anlage zur Vorlage 2024/0025/1



STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0025 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung 

und Denkmalschutz 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

31.01.2024 Beratung 

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss 

27.02.2024 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

07.03.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Die Haushaltsansätze 2024 des Produkts 010701 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – der 

Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben –, 04 – Kultur und Wissenschaft – und 08 – 

Sportförderung – sowie des Produkts 100103 – Denkmalschutz und-pflege – gemäß An-

lagen zur Vorlage werden beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

Erläuterungen: 

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen legt 

der Bürgermeister den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat vor. 

In seiner Sitzung am 19.12.2023 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanent-

wurf für das Jahr 2024 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf 

auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzun-

gen der Fachausschüsse beraten. 

Den Ratsmitgliedern wurde ein Entwurf des Haushaltsplanes 2024 in der Sitzung ausge-

händigt. Zudem wurden den Fraktionen zusätzliche Exemplare für die sachkundigen Bür-

gerinnen und Bürger für die Beratung zur Verfügung gestellt.  
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Im Schul-, Kultur- und Sportausschuss werden das Produkt 010701 – Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit – die Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben –, 04 – Kultur und Wissen-

schaft – und 08 – Sportförderung – sowie das Produkt 100103 – Denkmalschutz und  

-pflege – beraten. Eine Übersicht der zu beratenden Produkte mit Angabe der entspre-

chenden Seitenzahlen ist als Anlage 1 zur Vorlage beigefügt. Der Ausschussvorsitz wird 

durch den Produktplan 2024 mit den einzelnen Produktkonten führen. 

Den Gremienmitgliedern wird für die Beratung im Ausschuss ein Auszug aus dem Pro-

duktplan zu den beratenden Produkten und Produktbereichen (siehe Anlage 2 zur Vor-

lage – Teile 1 bis 5) zur Verfügung gestellt. 

Nach einer am 05.01.2024 vom Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH vorgelegten 

Kalkulation erhöhen sich die Personalkosten für die Küchenkräfte in den Offenen Ganz-

tagsschulen aufgrund Tariferhöhungen und Erhöhung des Mindestlohnes sowie wegen 

steigender Teilnehmendenzahlen. Die Stadt Beckum ist zur Übernahme der Personalkos-

ten für die Küchenkräfte rechtlich verpflichtet. Gegenüber der derzeitigen Veranschlagung 

für diese Aufwendungen kommt es dadurch zu einer Erhöhung von insgesamt 

66.000 Euro. Die Anpassung der Ansätze bei den Konten 523700 bei den Grundschulen 

Martinschule, Grundschulverbund Sonnenschule, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 

und Roncallischule – Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwal-

tungstätigkeit an private Unternehmen – erfolgt über die Änderungsliste zum Haushalts-

planentwurf 2024.  

Anlage(n): 

1 Übersicht der Produkte 

2 Teil 1 – Produkt 010701 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

2 Teil 2 – Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 

2 Teil 3 – Produktbereich 04 – Kultur- und Wissenschaft 

2 Teil 4 – Produktbereich 08 – Sportförderung 

2 Teil 5 – Produkt 100103 – Denkmalschutz und -pflege 

 



STADT BECKUM  Anlage 1 zur Vorlage 2024/0025 
DER BÜRGERMEISTER 

Übersicht der Produkte zur Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für die Bereiche 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft, 

Sportförderung und Denkmalschutz und -pflege 

lfd. 

Nr. 

Produkt Produktbezeichnung ab Seite des 

Haushaltsplan-

entwurfes 

1  010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 133 – 140 

2  030101 Zentrale Schulträgeraufgaben 301 – 312 

3  030200 Städtische Grundschule Mitte 313 – 324 

4  030203  Martin-Grundschule 325 – 336 

5  030205 Grundschulverbund Sonnenschule inklusive 

Teilstandort Vellern  
337 – 348 

6  030206 Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule 349 – 358 

7  030207 Roncalli-Grundschule 359 – 368 

8  030501 Albertus-Magnus-Gymnasium  369 – 382 

9  030502 Kopernikus-Gymnasium 383 – 394 

10  030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)  395 – 398 

11  030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 399 – 410 

12  030801 Sekundarschule 411 – 424 

13  040101 Heimat- und Kulturpflege 427 – 436 

14  040102 Theater 437 – 442 

15  040103 Museum und Ausstellungen 443 – 452 

16  040105 Büchereiservice 453 – 460 

17  040106 Musikpflege 461 – 466 

18  040107 Schule für Musik 467 – 472 

19  040107 Jubiläumsjahr Beckum 2024 473 – 480 

20  040301 Leistungen der Volkshochschule 481 – 492 

21  080101 Förderung des Sports 647 – 652 

22  080102 Bereitstellung eigener Sportstätten 653 – 668 

23  100103 Denkmalschutz und -pflege 693 – 697 

 



  Anlage 2 Teil 1 zur Vorlage 2024/0025

















Anlage 2 Teil 2 zur Vorlage 2024/0025





























































































































































































































































Anlage 2 Teil 3 zur Vorlage 2024/0025









































































































































Anlage 2 Teil 4 zur Anlage 2024/0025

















































Anlage 2 Teil 5 zur Anlage 2024/0025
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